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Änderung der Verfassung des Kantons Glarus

Der [Autor]

(Erlassen von der Landsgemeinde am .....)

I.

GS I A/1/1, Verfassung des Kantons Glarus vom 1. Mai 1988 (Stand 1. Janu-
ar 2020), wird wie folgt geändert:

Art.  62
Landsgemeindememorial

1 Das Landsgemeindememorial enthält die an der Landsgemeinde zur Behand-
lung kommenden Geschäfte, insbesondere die Gesetzes- und Beschlussentwür-
fe des Landrates und die eingereichten Memorialsanträge.

2 Die vom Landrat unerheblich erklärten Memorialsanträge werden ohne Stel-
lungnahme gesondert aufgeführt.

3 Mit dem Memorial werden der Landsgemeinde die Jahresrechnung, der Finanz-
bericht sowie das Budget zur Kenntnis gebracht.

3 Aufgehoben.

4 Das Landsgemeindememorial wird in einer ausreichenden Anzahl spätestens 
vier Wochen vor der Landsgemeinde an die Stimmberechtigten verteilt.

5 ……

Art.  90
Finanzbefugnisse

1 Dem Landrat stehen zu:
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a. die Festsetzung des Budgets, die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung 
und die Genehmigung des Finanzplans;

a. die Festsetzung des Budgets, die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung 
und die GenehmigungKenntnisnahme des Integrierten Aufgaben- und Finanz-
plans;

b. Beschlüsse über alle frei bestimmbaren einmaligen Ausgaben für den gleichen 
Zweck, die 1 Million Franken, und über alle frei bestimmbaren wiederkehrenden 
Ausgaben für den gleichen Zweck, die 200 000 Franken im Jahr nicht überstei-
gen;

c. der freie Erwerb von Grundstücken als Anlage oder zur Vorsorge im Betrag von 
mehr als 600 000 Franken bis zu 5 Millionen Franken;

d. Beschlüsse über die Aufnahme und Erneuerung langfristiger Anleihen.

II.

          Keine anderen Erlasse geändert.

III.

          Keine anderen Erlasse aufgehoben.

IV.

Diese Änderungen treten am 1. Juli 2022 in Kraft.

[Ort]

[Behörde]


